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Notizen und Sprechsaal. 

Vor dem Charlottenburger Schöffengericht hat jüngst 
eine Prozessvcrhandlung stattgefunden, in der festge
stellt wurde, dass der Romanschriftsteller Karl May 
früher wegen Einbruchs und Bandendiebstahls zu einer 
Zuchthausstrafe.verurteilt worden is t In allen gutge
leiteten Arbeiterbibliotheken hat man von jeher aus 
sachlichen Oründen die „Werke11 Karl Mays fernge
halten, weil man der Meinung war, dass die ungesunde 
Phantasie dieses Schriftstellers sich nicht auf das 
Arbeitcrlcscpublikum übertragen solle. Es wäre zu 
wünschen, dass auf Ontnd dieser sachlichen Erwägungen, 
die durch die persönlichen Feststellungen noch gestützt 
werden, aus allen Arbeiterbibliotheken Karl Mays Er
zählungen entfernt würden. G. Hg. 


